
 
 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Buchen im Bereich des 
Bebauungsplanes “Eberstadter Straße”, Gemarkung Buchen  
hier:  Ortsübliche Bekanntmachung des Grundsatzbeschlusses nach § 2 Abs.1 Satz 1  
          BauGB 
 
 

I. Der Gemeinderat der Stadt Buchen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 06. Mai 2019 
gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Änderung bzw. Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes „Eberstadter Straße“, 
Gemarkung Buchen beschlossen.  

 
II. Der geplante räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der nachstehenden abg 

 druckten Planskizze. 
 

 
III. Der Beschluss des Gemeinderates wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB  

 öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Buchen, den 25. Juni 2019 
 
 
Roland Burger 
Bürgermeister 


